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Die 13. Sitzung des Verwaltungsausschusses 
findet am Montag, dem 09. November 2015 um 
17:00 Uhr im Rathaus, Straße der Einheit 20 in 

08340 Schwarzenberg, Ratssaal 1. OG, statt.
Tagesordnung  - Öffentlicher Teil 
TOP 1 Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin

TOP 2  Feststellen der Beschlussfähigkeit des Verwaltungs-
ausschusses

TOP 3  Festlegung der Urkundspersonen für die Unterzeich-
nung der Niederschrift

TOP 4  Bestätigung der Tagesordnung für die 13. Sitzung 
des Verwaltungsausschusses

TOP 5  Protokollbestätigung der 12. öffentlichen Sitzung 
des Verwaltungsausschusses

TOP 6  Bekanntgabe eines in nicht öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlusses

TOP 7  Ausreichung eines Zuschusses an den Kinderschutz-
bund für das Jugendzentrum Heide

TOP 8 Informationen

gez. Hiemer
Oberbürgermeisterin

Die  8. Sitzung des Ortschaftsrates Bermsgrün 
findet am Dienstag, dem 10. November 2015 

um 19:15 Uhr im ´Haus des Gastes´, Bermsgrün, 
Schulstraße 11, in 08340 Schwarzenberg, statt.

Tagesordnung  - Öffentlicher Teil 
TOP 1  Begrüßung durch den Ortsvorsteher

TOP 2  Feststellen der Beschlussfähigkeit des Ortschaftsrates

TOP 3  Bestätigung der Tagesordnung für die 8. Sitzung des 
Ortschaftsrates

TOP 4  Festlegung der Urkundspersonen für die Unterzeich-
nung der Niederschrift

TOP 5  Protokollbestätigung der 7. öffentlichen Sitzung des 
Ortschaftsrates

TOP 6 Fragestunde für Bürger und Ortschaftsräte

TOP 7  Beteiligung des Ortschaftsrates zur Betriebskostena-
brechnung für  die Kindertageseinrichtungen im 
Stadtgebiet Schwarzenberg 2014

TOP 8  Beteiligung des Ortschaftsrates zur 2. Änderung zur 
„Satzung für die Betreuung von Kindern in Kinderta-
geseinrichtungen der Stadt Schwarzenberg und die 
Festlegung der Elternbeiträge für den Besuch dieser 
Einrichtungen“

TOP 9  Beteiligung des Ortschaftsrates zum Sitzungsplan 
des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ort-
schaftsräte für das I. Halbjahr 2016

TOP 10  Informationen zum Stand „Beschaffung eines Trag-
kraftspritzenfahrzeuges (TSF-W)“ für die Ortsfeuer-
wehr Bermsgrün“

TOP 11  Informationen

gez. Oelsner 
Ortsvorsteher

Die 8. Sitzung des Ortschaftsrates Pöhla findet am 
Donnerstag, dem 12. November 2015, 19:00 Uhr,  

im Alten Rathaus, 08340 Schwarzenberg/OT  
Pöhla, Hauptstraße  43, statt.

Tagesordnung  - Öffentlicher Teil 
TOP 1 Begrüßung durch die Ortsvorsteherin

TOP 2  Feststellen der Beschlussfähigkeit des Ortschaftsra-
tes Pöhla

TOP 3  Festlegung der Urkundspersonen für die Unterzeich-
nung der Niederschrift

TOP 4  Bestätigung der Tagesordnung für die 8. Sitzung des 
Ortschaftsrates Pöhla

TOP 5 Fragestunde für Bürger und Ortschaftsräte

TOP 6  Beteiligung des Ortschaftsrates zur Betriebskostena-
brechnung für die Kindertageseinrichtungen im 
Stadtgebiet Schwarzenberg 2014

TOP 7  Beteiligung des Ortschaftsrates zur 2. Änderung der 
„Satzung für die Betreuung von Kindern in Kinderta-
geseinrichtungen der Stadt Schwarzenberg und die 
Festlegung der Elternbeiträge für den Besuch dieser 
Einrichtungen“

TOP 8  Beteiligung des Ortschaftsrates zum Sitzungsplan 
des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ort-
schaftsräte für das I. Halbjahr 2016

TOP 9  Beteiligung des Ortschaftsrates zum Bau- und Aus-
schreibungsbeschluss für das Vorhaben „HWG12 
Wiederherstellung Pöhlwasser, 12.BA lt. Wiederauf-
bauplan Hochwasser 2013 „

TOP 10 Informationen

gez. Liebchen
Ortsvorsteherin

 Verschiedenes

Brücke zum Gewerbegebiet  
Raschauer Weg übergeben

Das Gewerbegebiet am 
Raschauer Weg ist ab sofort 
über die neu gebaute Brük-
ke von der B 101 über die 
Große Mittweida  erreichbar. 
Am 29.10.2015 wurde das 
Bauwerk von Oberbürger-
meisterin Heidrun Hiemer 

der Öffentlichkeit übergeben. 
Zahlreiche Gäste, Anwohner 
und Vertreter der dort ansäs-
sigen Firmen waren vor Ort 
und haben sich bei Bratwurst 
und Glühwein über die Fertig-
stellung dieses Bauvorhabens 
gefreut. 

Gleichstellungsbeauftragte für die  
Stadt Schwarzenberg bestellt

Der Stadtrat der Stadt Schwar-
zenberg hat in seiner Sitzung 
am 26.10.2015 Cornelia 
Krätzschmar mit Wirkung ab 
01.11.2015 als Gleichstel-
lungsbeauftragte für die Stadt 
Schwarzenberg bestellt. Cor-
nelia Kretzschmar wird künf-
tig neben ihrer Tätigkeit als 
Leiterin der Stadtbibliothek 
Schwarzenberg nunmehr als 
Gleichstellungsbeauftragte 
auch bei Vorhaben und Maß-
nahmen der Stadt Schwar-
zenberg mitwirken, die 
Auswirkungen auf die Gleich-
berechtigung von Frau und 

Mann haben. Sie erarbeitet 
z.B. auch  Informationsmate-
rial, führt Veranstaltungen zu 
gleichstellungsrelevanten Be-
langen durch und geht außer-
dem entsprechenden Anfra-
gen und Beschwerden nach. 

Die Gleichstellungsbeauf-
tragte bietet darüber hin-
aus auch Beratungsgesprä-
che für Einzelpersonen an. 
Cornelia Krätzschmar kann 
unter der Telefonnummer 
03774 23031 oder per Mail 
c.kraetzschmar@schwarzen-
berg.de kontaktiert werden.

Einheitsdenkmal für Schwarzenberg 
25 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands

In ganz Deutschland entstehen 
Gedenkorte aus drei Bäumen 
als Erinnerung an dieses wich-
tige friedliche Ereignis vor 25 
Jahren.  Über 230 Städte und 
Kommunen haben sich an die-
ser Aktion, die von der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald 
(SDW) unterstützt wird, betei-
ligt und rund 11.000 Vorschlä-
ge eingereicht – so wurde u.a. 
auch die Stadt Schwarzenberg 
als Ort für dieses Denkmal aus-
gewählt. Der Standort befindet 
sich im Bereich der Bushalte-
stelle im Stadtteil Neuwelt auf 
dem 3 Bäume – eine Buche, 
eine Kiefer und eine Eiche -  in 
Form eines Dreiecks gepflanzt 
wurden.  Die mit der Zeit zu-

sammenwachsenden Kronen 
dokumentieren Wachstum, 
Aufschwung, Wandel und das 
Zusammenwachsen des ehe-
mals geteilten Landes.

Die Idee von Werner Erhardt 
aus Wunsiedel – Mitglied der 
Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald - wurde im Rah-
men des Bürgerdialogs der 
Bundeskanzlerin Frau Dr. An-
gela Merkel in die Liste der 
besten Vorschläge aufgenom-
men und bei einem Termin 
im Bundeskanzleramt präsen-
tiert. Auf Initiative der SDW 
hat nun die Bundeskanzlerin 
auch die Schirmherrschaft 
übernommen.

Informationen zum Lichtraumprofil
Das Lichtraumprofil ist ins-
besondere im Bereich von öf-
fentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen von Bedeutung. Um ei-
nen störungsfreien und siche-
ren Verkehrsablauf zu gewähr-
leisten, ist das Lichtraumprofil 
innerorts mit nachfolgenden 
Maßen freizuhalten:

-  4,50 m in der Höhe über Fahr-
bahnen einschl. Seiten- und 
Parkstreifen

-  2,50 m in der Höhe über Rad- 
und Gehwegen

-  0,75 m in der Breite über den 
F ahrbahnrand hinaus.

Wichtig: Nicht nur der Stra-
ßenbaulastträger ist verant-
wortlich für die Einhaltung 
des Lichtraumprofils.

Der Straßenbaulastträger
Für alle öffentlichen Verkehrs-
flächen innerhalb der Stadt 
Schwarzenberg ist dies die 
Stadtverwaltung – hier das 
Bauamt. Der Straßenbaulast-

träger hat eine Straßenver-
kehrssicherungspflicht. Er hat 
demnach Sorge zu tragen, dass 
die Benutzer der öffentlichen 
Verkehrsflächen keinen Gefah-
ren ausgesetzt sind. 
Die Freihaltung des Licht-
raumprofils obliegt dem Stra-
ßenbaulastträger als Teil der 
Verkehrssicherungspflicht. Er 
muss demnach dafür Sorge 
tragen, dass Anpflanzungen 
auf angrenzenden Grundstük-
ken den Straßenverkehr nicht 
durch z.B. hineinragende Äste 
gefährden. Weiterhin darf es 
nicht zu Sichtbehinderungen 
von Verkehrsteilnehmern kom-
men. So sind gerade Sicht-
dreiecke an Straßeneinmün-
dungen bzw. –kreuzungen 
prinzipiell freizuhalten.

Pflichten  der privaten Grund-
stückseigentümer
Jeder Grundstückseigentümer 
hat eine allgemeine Verkehrs-
sicherungspflicht bezüglich 
der auf seinem Grundstück 

befindlichen Bäume, Sträu-
cher, Grundstückseinfriedun-
gen, wie bspw. Hecken u.Ä. 
– besonders, wenn diese ne-
ben oder nahe an öffentlichen 
Verkehrsflächen (Straßen, 
Gehwege, etc.) stehen. Kei-
nesfalls dürfen die Anpflan-
zungen die Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs be-
einträchtigen. 
Um den Pflichten als Straßen-
baulastträger nachzukommen, 
ist es erforderlich, die privaten 
Grundstückseigentümer, de-
ren Grundstücksbepflanzun-
gen eine Gefahr für den Ver-
kehrsraum darstellen, auf die 
Beeinträchtigungen hinzuwei-
sen und zur Beseitigung aufzu-
fordern (ggf. Fristsetzung).
Kommt der private Grund-
stückseigentümer dem nicht 
nach, ist der Straßenbaulast-
träger berechtigt, die entspre-
chende Gefahrenquelle zu 
beseitigen. Der Grundstück-
seigentümer hat die Beseiti-
gung zu dulden.                         

Inkrafttreten Bundesmeldegesetz zum 01.11. 2015
Notwendigkeit der Vorlage 
einer Wohnungsgeberbestäti-
gung bei der melderechtlichen 
An-, Um- oder Abmeldung
Mit dem 01.11.2015 trat das 
neue Bundesmeldegesetz in 
Kraft. Dies löst das bisherige Mel-
derechtsrahmengesetz sowie die 
Landesmeldegesetze ab. 
Mit dem neuen Bundesmeldege-
setz wird auch die Wohnungs-
geberbestätigung wieder einge-
führt. Der Wohnungsgeber hat 
somit bei Meldevorgängen eine 
Mitwirkungspflicht nach § 19 
Bundesmeldegesetz. Die neue 
Regelung soll Scheinmeldungen 
verhindern. 
Die Wohnungsgeberbestätigung 
muss die meldepflichte Person im 
Zusammenhang mit der Anmel-
dung des Wohnsitzes vorlegen. 

Aus diesem Grund ist die Be-
scheinigung künftig innerhalb 
von zwei Wochen nach dem Ein-
zug (und in einigen Fällen auch 
beim Auszug z.B. bei Wegzug 
ins Ausland, ersatzloser Aufgabe 
der Nebenwohnung) vom Woh-
nungsgeber auszustellen und der 
meldepflichtigen Person auszu-
händigen ist, damit diese ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung nach-
kommen kann.
Kommen Wohnungsgeber ihrer 
Mitwirkungspflicht nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig 
nach, kann seitens der Meldebe-
hörde ein Bußgeld bis zu 1000 € 
verhängt werden.
Wohnungsgeber sind Vermieter 
oder von ihnen Beauftragte wie 
z.B. Wohnungsverwaltungen. 
Wohnungsgeber können jedoch 

auch Wohnungseigentümer 
sein oder auch Hauptmieter, die 
Wohnungen oder Zimmer unter-
vermieten. 
Folgende Angaben muss eine 
Wohnungsgeberbestätigung ent-
halten:
-  Name und Anschrift des Ver-

mieters 
-  Art des meldepflichtigen Vor-

gangs mit Einzugs- oder Aus-
zugsdatum 

-  Die Anschrift der Wohnung
-  Die Namen der meldepflichti-

gen Personen
Außerdem werden die Namen 
und die Anschrift des Eigentü-
mers, soweit dieser nicht selbst 
Vermieter ist, erfasst.
Die Vorlage des Mietvertrages 
erfüllt diese Voraussetzungen 
nicht.

„Ab in die Mitte!“ 2015“

Am 28. Oktober wurden in Torgau 
die Preisträger des diesjährigen 
Städtewettbewerbs „Ab in die Mit-
te! Die City-Offensive Sachsen“ ver-
kündet. Auch Schwarzenberg hatte 
sich erneut dieser besonderen In-
itiative gestellt, welche 2015 unter 
dem Motto „Lebensgefühl Stadt – 
Tradition modern(er)leben“ stand, 
zählte diesmal jedoch leider nicht 
zu den prämierten Städten und 
Gemeinden. Die Jury wählte von 
den insgesamt 26 eingereichten 
Projekten Wurzen auf Platz 1 und 
vergab acht weitere hochwertige 
Sach- bzw. Geldpreise. 
Mittelpunkt des Schwarzenberger 

Wettbewerbsbeitrags mit dem Titel 
„Nächster Halt: Zeitreise Schwar-
zenberg!“ bildete das Gelände des 
Busbahnhofs, welches neben An-
kunftsort und Verknüpfungspunkt 
künftig eine optische Aufwertung 
und einen umfassenden informa-
tiven Mehrwert mit Erlebnischa-
rakter erfahren soll. Die Mitglieder 
der entsprechenden Arbeitsgrup-
pe wollen trotzdem an den Ideen 
und Plänen festhalten und hoffen, 
vieles davon auch tatsächlich um-
setzen zu können. Erste Gespräche 
mit möglichen Partnern wurden 
bereits in der Projektphase geführt, 
daran soll nun angeknüpft werden. 

 Tipps & Termine

Einwohnermeldeamt zusätzlich geöffnet
Das Einwohnermeldeamt 
Schwarzenberg  ist am 07. No-
vember 2015 von 10.00 bis 
12.00 Uhr geöffnet. Bürger, 
die werktags zu den Öffnungs-
zeiten verhindert sind, können 

diesen zusätzlichen Termin 
unter anderem zur Beantra-
gung von Personaldokumen-
ten, zur An- und Ummeldung 
oder zur Ausstellung von Mel-
debescheinigungen nutzen. 

07.11.2015 - 18:00 Uhr  
Schwarzenberger Vorglüh‘n – 
mit Live-Musik und Feuershow 
Marktplatz in der Altstadt

12.11.2015 - 19:00 Uhr 
Elektrizitätswerk „Obererzge-
birg“ Schwarzenberg, Buch-
vorstellung mit Bildervortrag 
von Autor Gottfried Mayer in 

Zusammenarbeit mit den Stadt-
werken Schwarzenberg
Stadtbibliothek Schwarzenberg, 
Schulberg 1

Für weitere Informationen steht 
das Team der Schwarzenberg-
Information - Telefon: 03774 
22540 -gern zur Verfügung.

Veranstaltungen in der Stadt Schwarzenberg  
vom 05.11.2015 bis 13.11.2015

 Tipps & Termine

PERLA CASTRUM 

Ein Schloss voller Geschichte 

geschlossen
Aufgrund aktuell laufender 
Baumaßnahmen im Bereich 
des Schlosshofes wird das Mu-
seum voraussichtlich noch bis 
zum 15.11.2015 geschlossen 
bleiben.
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Verantwortlich für öffentliche 
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Hiemer, Oberbürgermeisterin der 
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Schwarzenberg, beides: Straße der 

Einheit 20, 08340 Schwarzenberg

Volkstrauertag

Der Volkstrauertag ist ein Tag des 
Innehaltens und Gedenkens, von 
denen der November gleich meh-
rere aufweist. 

Anlässlich dieses Tages findet am
15. November 2015 
um 11:00 Uhr

am Ehrenmal im Rockelmannpark 
eine Feierstunde statt.
Es ist Jeder herzlich eingeladen, 
um in einer besinnlichen Stunde 
all´ jener Menschen zu gedenken, 
die Krieg, Terrorismus, politischer 
Verfolgung oder sinnloser Gewalt 
zum Opfer fielen. Über die Anteil-
nahme zahlreicher Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt würden 
wir uns sehr freuen.


